
TOP 14. Änderung Tarifordnung für die Benützung des Pramtalsaales und der Turnhalle der 

Volksschule Riedau 
 

Vorschlag Kultur- und Vereinswesensausschuss: 

 

Änderung der Benützungsverordnung für den Pramtalsaal bzw. für die Turnhalle der Volksschule Riedau: 

 

§ 3 

Tarife für die Benützung des Pramtalsaales einschließlich Vereinszubau und der Turnhalle der Volksschule 

Riedau 

 

Für die Benützung des Pramtalsaales sowie der Turnhalle der Volksschule Riedau, sind folgende Entgelte zu 

entrichten:  

Benützungsentgelt für den Pramtalsaal einschließlich Küche und Zusatzeinrichtungen 

(Veranstaltungstechnik) 

1. Benützungsentgelt (pauschal) 

Pramtalsaal einschließlich Vereinszubau 50,00 Euro 

Volksschule Riedau 25,00 Euro 

 

2. Reinigungs- und Betriebskostenpauschale 50,00 Euro 

 

Die Reinigungspauschale inkludiert die durch normale Benutzung der genützten Räumlichkeiten 

entstandenen Reinigungsarbeiten. Bei Extremverschmutzungen erfolgt die Abrechnung nach 

tatsächlichem Aufwand. Die Übergabe der Räumlichkeiten hat besenrein zu erfolgen. 

3. Kaution (Schlüssel) je Veranstaltung 50,00 Euro 

 

Bei Verlust des Schlüssels der Zentralsperranlage hat die Marktgemeinde Riedau das Recht zur 

Verrechnung der für den Zylindertausch anfallenden Kosten. 

 

4. Berechnung  

Sämtliche Tarife beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer. 

 

5. Allgemeine Bedingungen 

 

Jede Reparatur aufgrund mutwilliger Beschädigungen wird in Rechnung gestellt. (Spraydosen etc.) Für 

Beschädigungen und Unfälle jeglicher Art haftet ausschließlich der Veranstaltung. Auf die geltende 

Benützungsordnung wird verwiesen.  

 

Der Veranstalter kann über den Musikverein Riedau eine Zusatzbühne ausleihen. Die Verrechnung 

erfolgt über den Musikverein Riedau. Ansprechpartner ist der Obmann. 

 

Sollte bei der Ton- oder Lichtanlage nach einer Veranstaltung die Grundeinstellung verstellt sein, so 

ist diese auf Kosten des Veranstalters wieder herzustellen. 

  


